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B e a n t w 0 r tun g 
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1981 .. jj- 1 B 
zu -13301J 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. WIESINGER 
und Genossen an den Bundesminister für Ge­

sundheit und Umweltschutz betreffend Umwelt­
situation im Großraum Linz (Nr. 1390/J) 

In der gegenständlichen Anfrage werden folgende Fragen ge­
stellt: 

"1. Welche konkreten Maßnahmen werden Sie zum Schutz der 

Gesundheit der Bevö1ke~~g im Großraum Linz, was die 

Luftgüte- bzw. Immissions-Situation angeht, treffen? 

2. Sind Sie bereit, in diesem Raum Untersuchungen auf 

weitere mögliche Schadstoffkomponenten in Auftrag zu 
geben? 

3. Sind Sie bereit, ein medizinisches Gutachten im Hin­
blick auf die Nitrosaminbelastung der 3evölkerung im 
Großraum Linz in Auftr'3.g zu geben"u 

In 3eantwortung dieser Anfrage teile ich ~it: 

~ \l 1. ~..tn d .2.: 

Zunäcn3t darf ich festhalten, da:3 ich mit der in der Präatnbel 
der An:r~ge vertretenen Auffassung vollinhaltlich übereinstimme, 
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da.:3 die I::1rrü3sionssi tuation im Großraum Linz insgesamt als uner­

freulich zu bezeichnen ist. Als Arzt und Bundesminister für Ges:J.nd­

heit und Umweltschutz sehe ich es daher als weine vordringliche 

AUfgabe an, in enger Zus2 .. rriInenarbei t mi tien zuständigen 3t -? 112:1. ';.:'. 

8iner Bereinigung dieser Situation mi tzuvl'irke:-:. 

In diesem Sinne fand am 13. Oktober 1981 in Linz ein Fachg8-

spräch zum Gutachten von Dipl.Ing. Dr. A. Bergert über Nitrosamine 

in der Luft statt, an der das Bu.ndesministeriuIIl für Gesundheit und 

Umweltschutz durch seine Abteilung für Lufthygiene vertreten "Ilar. 

An der Besprechung nahmen Vertreter der Gro~3industrien lloest 

und Chemie Linz, des Magistrats Linz, der Oberösterreichischen L8n­
desregierung, der Universitäten Linz, Graz und }/ien sovvie der Gut­

achter Dipl.Ing. Dr. A. Bergert teil. 

Die Srgebnisse des Gutachtens vvurden von der ~i1ehrzahl der 'reil­

nehmer aus fachlichen Gründen als nicht über jeden Zweifel erhaben 

beurteilt. 

Es wurde daher vereinbart, daß nach einer Testphase bei ob­

jektiver Probenahme geklärt werden soll, ob die verwendete Aktiv­

kohlemethode (angeblich sind bis 25 1~ Artefaldbildungen möglich) 

mit der Thermosorpmethode zu vergleichbaren Ergebnissen führt. 

Die mengenmäßig prioritären Verbindungen Diäthylnitrosamin 

und Dimethylni trosamin werden 3.uch wegen ihrer relativ leiChten 

Nachweisbarkeit gemessen. 

Jie28 Iorg-3.Il€::weise, "1c'::eic;r-.e:;.d 'ron den ~pfehlungen des V .. 2C 

(Internation3.1 Age!1cy for ~e:3e'lrch of C'3.!1cer) der ~Neltgesundheits­

organ133.tion, die t:e:3methodik, 311dung, Vorkommen, Pathologie etc. 

behandeln und Stand der 2Jltigen i!1tern~tj0nalen Analysentechnik 
.~ -' 

3i!1d, \'rc!rde notwendig, dq der r;ut'J.cnter auf seiner Methodik i!1-

31. S ti e r~ e • 
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Den Methodenvergleich arbeiten die Che:rüe Linz, die Universität 
Linz, das Usterreichische Forschungszent~~ 3eibersdorf und die 
'rU-Wien aus. Er besteht zum freil aus Laborversuchen und zum Teil 

aus einem Testphase-l'vTeßprogramm in Steyregg. 

Die Probennahme geschieht durch den Magistrat Linz, das Amt 
der Oberösterreichischen Landesregierung, Abteilung für Umweltschutz, 
die Chemie Linz und den Gutachter Begert unter Mithilfe eines 

Meteorologen. 

Die Ergebnisse werden in einem Expertengespräch am 26. November 

1981 behandelt werden. 

Im Anschluß an diese Testphase ist vom Bundesministerium für 
Gesundheit und Umweltschutz die Erfassung der Situation des Groß­

raums Linz in Aussicht genommen. 

Nach Fachmeinung des Bundesministeriums für Gesundheit und 
Umweltschutz sollte diese zweite Stufe jedenfalls auch Emissions­
messungen enthalten, aufgrund derer und der Kenntnis der Emissions­
höhen und Emissionswerte über die Meteorologie repräsentative 

Immissionsschwerpunkte ermittelt werden können. 

Die Untersuchungen bezüglich der Staubqualitäten werden vom 

Institut für analytische Chemie und Mikrochemie der Universität 
Wien durchgeführt werden, für die Nitrosaminmessungen wird noch 
mit ~usländischen Experten der Kontakt hergestellt werden. 

";ollten diese Untersuchungen den Nachweis erbringen, da] die 
Industriebetriebe Hauptverursacher der I~~is3Lonen 3ind, so sind 
ent3crreldende I\1ai3nahmen auf dem Sektor der .2mis3ionsbegrenzung 
notwend ~.s. I:t diesem Zusammenhang ist hinsicht llC Cl. der Kom-pet e:tz­
l:lge i::U"~l..l.f zu verweisen, dai3 die im GroJr'3.um Linz angesiedelte 
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Industrie den Bestimmungen der Gewerbeordnung, so auch bezüglich 
der Genehmigung gewerblicher Betriebsanlagen, unterliegt. Ergibt 
sich, daß die gemäß § 74 Abs. 2 GewO 1973 wahrzuneillnenden Interessen 

(hier insbesondere: Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit von 
Personen bzw. unzumutbare Belästigung der Nachbarn durch Geruch, 
Lärm, Rauch, Staub oder Erschütterung) trotz Einhaltung der in den 

seinerzeitigen Genehmigungsbescheiden und Betriebsbewilligungsbe­
scheiden vorgeschriebenen AUflagen nicht hinreichend geschützt sind, 

so hat die Behörde andere oder zusätzliche Auflagen vorzuschreiben; 
soweit solche Auflagen nicht zur Vermeidung einer Gefährdung des Lebens 

oder der Gesundh~it der im § 74 Abs. 2 Z 1 genannten Personen not­

wendig sind, müssen diese Auflagen für den Betriebsinhaber wirt­

schaftlich zumutbar sein. 

Es wird daher Aufgabe der Gewerbebehörde sein, nach Durch­
führung eines Ermittlungsverfahrens (Einholung von Sachverständigen­
gutachten auf dem Gebiete der gewerblichen Technik und der Medizin) 
die aufgrund des Ergebnisses des Ermittlungsverfahrens erforderlichen 

anderen oder zusätzlichen Auflagen zum Schutze der betroffenen Per­

sonen vorzuschreiben (gemäß § 79 GewO 1973). 

Wie ich bereits in Beantwortung der Fragen 1 und 2 dargestellt 
habe, steht mein Bundesministerium in engstere Kontakt mit den in der 
Sache befaßten Stellen bzw. Fachexperten. Mit der Erstellung eines 
medizinischen Gutachtens hat - der oben dargestellten Kompetenzlage 

entsprechend - der Landesnauptmann von Oberösterreich den Vorstand 
des Hygiene-Institutes der Universität Gr~z, Univ.Prof.Dr.~ed.J.~. 

MÖSE, beauftragt. 

Im Rahmen eines ausführlichen 3eric~tes über den Stand der 

A ,·t- ., + ü' -- f ;-,.",4' . roeL .. dn .• av nlv.rro .l.Jr. ~Ül0'-' :!1elnem 5undesministerium g8genuc~r 

ZUS3L11TIe.:1.r'aS38::1C1. zu:n AusdrtiC tC ge or·:1.C~ t, d3.'~ :ll ti aller ge 00i; e~e:1. ::1 ~ ~n­
sität und Dringlichkeit an der Beurteilung der Situation '.rom ir3t­

lichen Blick9U .... "l.kt aus gearoei tet werde. 
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Wie die Ergebnisse der erwähnten Besprechung der chemischen 
Experten am 13. Oktober 1981 eindeutig gezeigt haben, sind jedoch 
die vorliegenden chemischen Unterlagen derzeit noch nicht als Grund­
lage für eine ärztliche Beurteilung der Situation geeignet und be­

dürfen der erwähnten Ergänzung. In der. Zwischenzeit werde aber jeden­

falls alles getan, um auch durch andere Untersuchungen weitere Auf­
schlüsse über die Situation zu bekommen. 

In diesem Zusammenhang berichtete Univ.Prof.Dr. MÖSE, daß von 
medizinisch-fachlicher Seite nicht nur von der Landessanitätsabtei~ 

lung des Landes Oberösterreich ein wesentlicher Beitrag im Sinne der 

Erarbeitung einer differenzierten Krebsstatistik in Angriff ge­

nommen wurde, sondern daß insbesondere auch die Ärzteschaft im Raum 
Linz intensiv mitarbeite, sodaß eine für Österreich einzigartige 
breite ärztl~che Beratungsgemeinschaft erreicht werden konnte. 

Mein Bundesministerium wird jedenfalls die Frage der Beurtei­
lung vom medizinischen Standpunkt weiterhin mit größtem Nachdruck 
verfolgen und erforderlichenfalls jede mögliche Unterstützung ge­
währen. 

Der Bundesminister: 

1389/AB XV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 5 von 5

www.parlament.gv.at




